
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Weiterstadt, Stadtteil Riedbahn 
 

Bebauungsplan  
 

„Südlich der B 42“ 
 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis zum 20.02.2015) eingegangenen 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterstadt und Linden, den 27.11.2015 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß    
§ 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (06.02.2015) 
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG (11.02.2015) 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main (17.02.2015) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (11.02.2015) 
IHK Darmstadt RheinMainNeckar (19.02.2015) 
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg (20.02.2015)  
PLEdoc GmbH (17.02.2015) 
Regierungspräsidium Darmstadt (20.02.2015) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (23.01.2015) 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

BUND und anerkannte Naturschutzverbände, Alsbach-Hähnlein (01.02.2015) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(15.01.2015) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (11.02.2015) 
ExxonMobil Production (14.01.2015) 
Fraport AG (29.01.2015) 
Gemeinde Büttelborn (21.01.2015) 
hessenArchäologie (26.01.2015) 
Hessen-Forst, Forstamt Darmstadt (03.02.2015) 
NRM Netzdienste RheinMain GmbH (16.01.2015) 
Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH (02.02.2015) 
Stadt Mörfelden-Walldorf (15.01.2015) 
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG (22.01.2015) 
 
 
 
 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben haben 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim  
Boden- und Beregnungsverband Gräfenhausen 
DADINA Nahverkehr Darmstadt 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Gemeindevorstand Erzhausen 
Gewerbeverein Gräfenhausen 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Magistrat der Stadt Darmstadt, Stadtplanungsamt 
Magistrat der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde 
Magistrat der Stadt Griesheim 
Mainova AG 
Naturschutzbund Ortsgruppe Walldorf 
Ortslandwirt Markus Mager, Weiterstadt 
Polizeipräsidium Südhessen 
Stadtwerke Weiterstadt, Abwasserbeseitigung 
Wasserverband Modaugebiet 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

BMTI Baumaschinentechnik International GmbH & Co. KG, Turbinenstraße 35, 
70499 Stuttgart (18.02.2015) 

Frau Sibille Budweg, Herr Alexander Körner und Herr Gerd Körner, vertreten durch 
die RAe Köhler & Klett, Maximilianstr. 35a, München (20.02.2015) 

Celesio AG, Postfach 50 02 40, 70332 Stuttgart (04.02.2015) 
CLS Construction Legal Services GmbH, 50679 Köln (12.03.2015, verspätet) 
ILG Fonds GmbH (27.01.2015) 
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 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (06.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird wie folgt entsprochen: 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Südwesten bis auf 
den Verlauf der Bauverbotszone von 40 m entlang dem Fahrbahnrand der 
Bundesautobahn BAB 5 zurückgenommen und auf die Festsetzung einer Fläche für 
Bahnanlagen (geplant) in diesem Bereich verzichtet, sodass die Planung der NBS 
Rhein/Main-Rhein/Neckar im Ergebnis nicht mehr tangiert wird. Darüber hinaus wird 
der räumliche Geltungsbereich auch im Bereich der Hochtanner Brücke südlich des 
Einkaufszentrums, für den im Bebauungsplan bislang ein Fußweg sowie 
Verkehrsbegleitgrün festgesetzt war, zurückgenommen, da hier einerseits kein 
zwingendes Planerfordernis besteht und andererseits somit auch auf die 
vorgebrachten Bedenken reagiert und mithin eine mögliche Konfliktsituation mit 
künftigen Fachplanungen reduziert werden kann. Ergänzend wird auf das 
Fachplanungsprivileg des § 38 BauGB verwiesen und auch vor dem Hintergrund 
dieser Regelung auf eine weitere Reduzierung des räumlichen Geltungsbereiches im 
Südwesten verzichtet. Aufgrund der Planänderungen wird der geänderte Entwurf des 
Bebauungsplanes gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegt und 
die Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 e-netz Südhessen GmbH (11.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 27.10.2011 wurden von der 
HSE Technik GmbH & Co. KG Hinweise zu den Zuständigkeiten, zum Netzbetrieb, 
zu den im Plangebiet vorhandenen Betriebsmitteln, zu den Anforderungen im 
Zusammenhang mit Anpflanzungsmaßnahmen sowie zur Gasversorgung und zur 
Straßenbeleuchtung abgegeben. Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen 
und zur weiteren Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung bereits 
zum Entwurf in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main (17.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht unmittelbar entsprochen. Allerdings wird die textliche 
Festsetzung zum eingeschränkten Gewerbegebiet geändert und um eine 
Ausnahmeregelung ergänzt, die im Ergebnis auch die vorgebrachten 
Anregungen aufgreift, ohne dabei die angestrebte räumliche Trennung und 
Abstufung der Nutzungen grundsätzlich zu verlassen. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Mit der im Bebauungsplan vorgesehen Zuordnung der 
Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung von Gewerbegebiet, 
eingeschränktem Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem genannten 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden, da die der Planung 
zugrunde liegende städtebauliche Konzeption in Richtung der angrenzenden und 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten einen gestuften und gestaffelten Übergang der zulässigen 
Nutzungen von Gewerbegebiet über eingeschränktes Gewerbegebiet bis hin zu 
Mischgebiet vorsieht. Der Bebauungsplan beinhaltete bislang die Festsetzung, dass 
innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes nur solche Betriebe und Anlagen 
zulässig sind, die nach ihren Auswirkungen und Störungen auch in Mischgebieten 
zugelassen werden könnten.  

1. 
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 Mit der Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes wird das 
städtebauliche Ziel verfolgt, auch im Hinblick auf immissionsschutzrechtliche 
Gesichtspunkte perspektivisch eine Abstufung der gewerblichen Nutzungen über die 
zur Ausweisung gelangenden Teilbaugebiete des Mischgebietes bis hin zu den 
angrenzenden Wohnnutzungen zu erreichen. Mithin kann dem Trennungsgrundsatz 
des § 50 BImSchG Rechnung getragen werden und der Bebauungsplan schafft, 
etwa durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes ohne jegliche 
Nutzungseinschränkungen, aufgrund der bestehenden Gemengelage und dem 
Aneinandergrenzen unterschiedlicher Nutzungsgefüge keinen immissionsschutz-
rechtlichen Konflikt, der plangegeben im Ergebnis ungelöst bleiben muss und die 
Bauleitplanung mithin städtebaurechtlich rechtsfehlerhaft wäre. Eine 
Emissionskontingentierung basierend auf einer schalltechnischen Untersuchung des 
gesamten Plangebietes kommt letztlich nicht Betracht, zumal hier zwar regelmäßig 
Einzelfalllösungen möglich sind und die konkrete örtliche Situation abgebildet werden 
kann, aber aufgrund der großräumigen Bestandsüberplanung zahlreicher 
Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe die Erfolgsaussichten einer 
sachgerechten Lösung minimal erscheinen müssen. Hinzu kommt erschwerend, 
dass für die Bereiche des eingeschränkten Gewerbegebietes aller Voraussicht nach 
eine erforderliche Kontingentierung gutachtlich ermittelt werden würde, die 
sinngemäß den bislang vorgesehenen Einschränkungen entsprechen würde oder 
gar mit weiteren Einschränkungen verbunden wäre.  
 
Die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) unterscheidet sich 
von der Ausweisung als Gewerbegebiet zunächst nur dadurch, dass innerhalb des 
GEe nach Anpassung der Formulierung „wesentlich störende Gewerbebetriebe“ 
unzulässig sind. Im Übrigen gilt grundsätzlich die in § 8 BauNVO aufgeführte 
Auflistung der in Gewerbegebieten allgemein und ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen. Auch wurde, wie angesprochen, zum Entwurf des Bebauungsplanes von 
der zunächst geplanten Ausweisung eines Mischgebietes nördlich der Riedstraße 
bzw. beidseits der Gutenbergstraße abgesehen, da sich Mischgebiete von 
Wohngebieten nach der Baunutzungsverordnung schließlich dadurch unterscheiden, 
dass sie durch ein an dieser Stelle nicht erforderliches und aus Sicht der Stadt 
Weiterstadt städtebaulich auch nicht gewolltes ausgewogenes Nebeneinander von 
Wohnnutzung und nicht störenden Gewerbebetrieben gekennzeichnet sind. Die 
neben dem Mischgebiet bis dahin vorgesehene Festsetzung eines dem 
Trennungsgrundsatz folgenden eingeschränkten Gewerbegebietes wurde daher auf 
die bisherigen Mischgebietsflächen ausgeweitet.  
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Bereits im bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes war jedoch eine textliche 
Festsetzung zum sog. erweiterten Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO 
enthalten, um künftig bauplanungsrechtlich eventuell unzulässig werdenden 
Nutzungen in gewissem Umfang Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen, die über 
den reinen Bestandsschutz genehmigter Nutzungen und baulicher Anlagen 
hinausgehen. Diese textliche Festsetzung wird nunmehr zwar mangels eindeutiger 
Bestimmtheit gestrichen, aber zugleich eine Ausnahmeregelung in die textliche 
Festsetzung zum eingeschränkten Gewerbegebiet aufgenommen, die im Ergebnis 
auch die vorgebrachten Anregungen aufgreift, ohne dabei die angestrebte räumliche 
Trennung und Abstufung der Nutzungen zu grundsätzlich verlassen. 
 
Nach diesseitiger Auffassung kann mit den nunmehr angepassten und ergänzten 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auch unter Wahrung 
immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und Vorgaben den Belangen der 
ansässigen Gewerbetreibenden im bauleitplanerisch möglichen Umfang Rechnung 
getragen werden. Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich 
vorliegend um eine gewachsene Gemengelage handelt, die nunmehr städtebaulich 
geordnet werden soll und dies gerade in den Übergangsbereichen zwischen 
störintensiven und störanfälligen Nutzungen auch zu bauplanungsrechtlichen 
Einschränkungen für bestehende Nutzungen führen kann. Jedoch darf in diesem 
Zusammenhang nicht verkannt werden, dass die in diesem Bereich bestehenden 
Gewerbebetriebe auch ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits jetzt 
gegebenenfalls mit entsprechenden Einschränkungen zu rechnen haben, zumal die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung entsprechender Bauvorhaben zu 
berücksichtigen sind. Insofern ist davon auszugehen, dass ohnehin keine volle 
Ausschöpfung des in Gewerbegebieten an sich zulässigen Maßes an 
Lärmemissionen möglich ist. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird 
jedenfalls das Nebeneinander zum Teil konfligierender Nutzungen perspektivisch 
nach Maßgabe des Städtebaurechtes geordnet und insofern Planungs- und 
Rechtssicherheit auch für ansässige Gewerbetreibende geschaffen. 
 
Aufgrund der Planänderungen wird der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegt und die 
Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hierbei zunächst das dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte 
Rad- und Fußwegekonzept für den Gesamtbereich des Plangebietes, welches keine 
eigenständige Rechtsverbindlichkeit entfaltet. An der bislang vorgesehenen und 
durch den Bebauungsplan ausschließlich bauplanungsrechtlich vorbereiteten, 
geringfügigen Verbreiterung der Straßenverkehrsflächen wird jedoch weiterhin 
festgehalten, da hiermit ausschließlich ein zukünftiges Vorkaufsrecht der Stadt 
Weiterstadt begründet werden soll. Die Stadt Weiterstadt strebt jedoch diesbezüglich 
einvernehmliche Lösungen mit den betroffenen Gewerbebetrieben bzw. 
Grundstückseigentümern an, die nicht einseitig zulasten ansässiger Unternehmen 
gehen. Dennoch entspricht es dem städtebaulichen Ziel der Stadt Weiterstadt auch 
im Bereich eines nicht primär für den Radverkehr geeigneten Gebietes hierfür 
geeignete Rahmenbedingungen planerisch anzustreben. Mit den im Bebauungsplan 
enthaltenen Festsetzungen ist im Sinne einer Angebotsplanung mithin noch nicht die 
Umsetzung der Maßnahmen verbindlich vorgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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 Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt (11.02.2015) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird jedoch 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht entsprochen. 
 
Zutreffend ist, dass die im Plangebiet bestehende Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf 
den motorisierten Individualverkehr in der Kapazität nicht mehr wesentlich 
erweiterbar ist. Gegenwärtig befindet sich jedoch der Verkehrsentwicklungsplan 
(VEP) Weiterstadt in der Aufstellung, im Rahmen dessen insbesondere verschiedene 
Möglichkeiten, Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse aufgezeigt werden sollen. Zudem erfolgte bereits eine 
Verkehrsmengenanalyse, die bereits das Einkaufszentrum LOOP 5 und den hiermit 
verbundenen Mehrverkehr berücksichtigt. So ist festzuhalten, dass hinsichtlich des 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommens auf der B 42 nördlich des 
Plangebietes Werte von bis zu 50.500 Kfz/24h erreicht werden, während hinsichtlich 
des Verkehrsaufkommens auch die Dr.-Otto-Röhm-Straße rd. 18.000, die Friedrich-
Schäfer-Straße rd. 13.300, die Riedbahnstraße rd. 9.700 und die Gutenbergstraße 
rd. 6.750 Kfz/24h innerhalb des Plangebietes aufweisen. Auch vor diesem 
Hintergrund werden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes einzelne 
verkehrsintensive Nutzungen planungsrechtlich ausgeschlossen oder entsprechend 
gesteuert sowie die bestehenden Verkehrsflächen gesichert und in Teilbereichen zur 
Ertüchtigung geringfügig erweitert. Insofern wird es für zulässig erachtet, im Hinblick 
auf einen entsprechenden Leistungsfähigkeitsnachweis und gegebenenfalls 
erforderliche Maßnahmen auf den Inhalt und die Empfehlungen des künftigen 
Verkehrsentwicklungsplanes zu verweisen, zumal die äußere Erschließung bereits 
vorhanden ist und durch den Bebauungsplan überwiegend die bereits bestehenden 
Nutzungen bauplanungsrechtlich im Bestand gesichert werden sollen. Hingegen 
werden über den Bestand hinausgehend keine verkehrsintensiven Nutzungen 
bauplanungsrechtlich vorbereitet, die nicht bereits zulässig wären. Plangegeben 
kommt es insofern zu keiner wesentlichen Steigerung des Verkehrsaufkommens, 
sodass der Bebauungsplan diesbezüglich nicht erstmalig einen ungelösten Konflikt 
schafft, der auch auf der Planungsebene zu lösen wäre. 

1. 
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 IHK Darmstadt, RheinMainNeckar (19.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht unmittelbar entsprochen. Allerdings wird die textliche 
Festsetzung zum eingeschränkten Gewerbegebiet geändert und um eine 
Ausnahmeregelung ergänzt, die im Ergebnis auch die vorgebrachten 
Anregungen aufgreift, ohne dabei die angestrebte räumliche Trennung und 
Abstufung der Nutzungen grundsätzlich zu verlassen. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Mit der im Bebauungsplan vorgesehen Zuordnung der 
Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung von Gewerbegebiet, 
eingeschränktem Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem genannten 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden, da die der Planung 
zugrunde liegende städtebauliche Konzeption in Richtung der angrenzenden und 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten einen gestuften und gestaffelten Übergang der zulässigen 
Nutzungen von Gewerbegebiet über eingeschränktes Gewerbegebiet bis hin zu 
Mischgebiet vorsieht. Der Bebauungsplan beinhaltete bislang die Festsetzung, dass 
innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes nur solche Betriebe und Anlagen 
zulässig sind, die nach ihren Auswirkungen und Störungen auch in Mischgebieten 
zugelassen werden könnten.  

1. 

2. 

3. 
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 Mit der Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes wird das 
städtebauliche Ziel verfolgt, auch im Hinblick auf immissionsschutzrechtliche 
Gesichtspunkte perspektivisch eine Abstufung der gewerblichen Nutzungen über die 
zur Ausweisung gelangenden Teilbaugebiete des Mischgebietes bis hin zu den 
angrenzenden Wohnnutzungen zu erreichen. Mithin kann dem Trennungsgrundsatz 
des § 50 BImSchG Rechnung getragen werden und der Bebauungsplan schafft, 
etwa durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes ohne jegliche 
Nutzungseinschränkungen, aufgrund der bestehenden Gemengelage und dem 
Aneinandergrenzen unterschiedlicher Nutzungsgefüge keinen immissionsschutz-
rechtlichen Konflikt, der plangegeben im Ergebnis ungelöst bleiben muss und die 
Bauleitplanung mithin städtebaurechtlich rechtsfehlerhaft wäre. Eine 
Emissionskontingentierung basierend auf einer schalltechnischen Untersuchung des 
gesamten Plangebietes kommt letztlich nicht Betracht, zumal hier zwar regelmäßig 
Einzelfalllösungen möglich sind und die konkrete örtliche Situation abgebildet werden 
kann, aber aufgrund der großräumigen Bestandsüberplanung zahlreicher 
Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe die Erfolgsaussichten einer 
sachgerechten Lösung minimal erscheinen müssen. Hinzu kommt erschwerend, 
dass für die Bereiche des eingeschränkten Gewerbegebietes aller Voraussicht nach 
eine erforderliche Kontingentierung gutachtlich ermittelt werden würde, die 
sinngemäß den bislang vorgesehenen Einschränkungen entsprechen würde oder 
gar mit weiteren Einschränkungen verbunden wäre.  
 
Die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) unterscheidet sich 
von der Ausweisung als Gewerbegebiet zunächst nur dadurch, dass innerhalb des 
GEe nach Anpassung der Formulierung „wesentlich störende Gewerbebetriebe“ 
unzulässig sind. Im Übrigen gilt grundsätzlich die in § 8 BauNVO aufgeführte 
Auflistung der in Gewerbegebieten allgemein und ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen. Auch wurde, wie angesprochen, zum Entwurf des Bebauungsplanes von 
der zunächst geplanten Ausweisung eines Mischgebietes nördlich der Riedstraße 
bzw. beidseits der Gutenbergstraße abgesehen, da sich Mischgebiete von 
Wohngebieten nach der Baunutzungsverordnung schließlich dadurch unterscheiden, 
dass sie durch ein an dieser Stelle nicht erforderliches und aus Sicht der Stadt 
Weiterstadt städtebaulich auch nicht gewolltes ausgewogenes Nebeneinander von 
Wohnnutzung und nicht störenden Gewerbebetrieben gekennzeichnet sind. Die 
neben dem Mischgebiet bis dahin vorgesehene Festsetzung eines dem 
Trennungsgrundsatz folgenden eingeschränkten Gewerbegebietes wurde daher auf 
die bisherigen Mischgebietsflächen ausgeweitet.  
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 Bereits im bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes war jedoch eine textliche 
Festsetzung zum sog. erweiterten Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO 
enthalten, um künftig bauplanungsrechtlich eventuell unzulässig werdenden 
Nutzungen in gewissem Umfang Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen, die über 
den reinen Bestandsschutz genehmigter Nutzungen und baulicher Anlagen 
hinausgehen. Diese textliche Festsetzung wird nunmehr zwar mangels eindeutiger 
Bestimmtheit gestrichen, aber zugleich eine Ausnahmeregelung in die textliche 
Festsetzung zum eingeschränkten Gewerbegebiet aufgenommen, die im Ergebnis 
auch die vorgebrachten Anregungen aufgreift, ohne dabei die angestrebte räumliche 
Trennung und Abstufung der Nutzungen zu grundsätzlich verlassen. 
 
Nach diesseitiger Auffassung kann mit den nunmehr angepassten und ergänzten 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auch unter Wahrung 
immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und Vorgaben den Belangen der 
ansässigen Gewerbetreibenden im bauleitplanerisch möglichen Umfang Rechnung 
getragen werden. Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich 
vorliegend um eine gewachsene Gemengelage handelt, die nunmehr städtebaulich 
geordnet werden soll und dies gerade in den Übergangsbereichen zwischen 
störintensiven und störanfälligen Nutzungen auch zu bauplanungsrechtlichen 
Einschränkungen für bestehende Nutzungen führen kann. Jedoch darf in diesem 
Zusammenhang nicht verkannt werden, dass die in diesem Bereich bestehenden 
Gewerbebetriebe auch ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits jetzt 
gegebenenfalls mit entsprechenden Einschränkungen zu rechnen haben, zumal die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung entsprechender Bauvorhaben zu 
berücksichtigen sind. Insofern ist davon auszugehen, dass ohnehin keine volle 
Ausschöpfung des in Gewerbegebieten an sich zulässigen Maßes an 
Lärmemissionen möglich ist. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird 
jedenfalls das Nebeneinander zum Teil konfligierender Nutzungen perspektivisch 
nach Maßgabe des Städtebaurechtes geordnet und insofern Planungs- und 
Rechtssicherheit auch für ansässige Gewerbetreibende geschaffen. 
 
Aufgrund der Planänderungen wird der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegt und die 
Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hierbei zunächst das dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte 
Rad- und Fußwegekonzept für den Gesamtbereich des Plangebietes, welches keine 
eigenständige Rechtsverbindlichkeit entfaltet. An der bislang vorgesehenen und 
durch den Bebauungsplan ausschließlich bauplanungsrechtlich vorbereiteten, 
geringfügigen Verbreiterung der Straßenverkehrsflächen wird jedoch weiterhin 
festgehalten, da hiermit ausschließlich ein zukünftiges Vorkaufsrecht der Stadt 
Weiterstadt begründet werden soll. Die Stadt Weiterstadt strebt jedoch diesbezüglich 
einvernehmliche Lösungen mit den betroffenen Gewerbebetrieben bzw. 
Grundstückseigentümern an, die nicht einseitig zulasten ansässiger Unternehmen 
gehen. Dennoch entspricht es dem städtebaulichen Ziel der Stadt Weiterstadt auch 
im Bereich eines nicht primär für den Radverkehr geeigneten Gebietes hierfür 
geeignete Rahmenbedingungen planerisch anzustreben. Mit den im Bebauungsplan 
enthaltenen Festsetzungen ist im Sinne einer Angebotsplanung mithin noch nicht die 
Umsetzung der Maßnahmen verbindlich vorgegeben. 
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 Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg (20.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässer und Bodenschutz 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und wurden zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung bereits in die 
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2 bis 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Planunterlagen 
des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. Verwiesen wird 
auf die dem Bebauungsplan nachgelagerte Ebene der Bauantragstellung oder 
sonstiger Genehmigungsverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brand- und Katastrophenschutz 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und werden, sofern nicht bereits erfolgt, zur Berücksichtigung bei Bauplanung und 
Bauausführung bereits in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
aufgenommen. Die Löschwasserversorgung ist darüber hinaus bereits Bestand; auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht demnach grundsätzlich kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 



Stadt Weiterstadt: Bebauungsplan „Südlich der B 42“      17 

  
 
Bauaufsicht 
 
Zu 6 und 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht entsprochen. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Mit der im Bebauungsplan vorgesehen Zuordnung der 
Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung von Gewerbegebiet, 
eingeschränktem Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem genannten 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden, da die der Planung 
zugrunde liegende städtebauliche Konzeption in Richtung der angrenzenden und 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten einen gestuften und gestaffelten Übergang der zulässigen 
Nutzungen von Gewerbegebiet über eingeschränktes Gewerbegebiet bis hin zu 
Mischgebiet vorsieht. Mithin kann auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch 
die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung perspektivisch ein Beitrag zur 
städtebaulichen Ordnung geleistet werden. Hierbei wird nicht verkannt, dass im 
Einzelfall Gemengelagen bestehen, deren immissionsschutzrechtliche 
Rahmenbedingungen im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes 
nicht abschließend geklärt und festgelegt werden.  
 
Eine Emissionskontingentierung basierend auf einer schalltechnischen 
Untersuchung des gesamten Plangebietes kommt letztlich nicht Betracht, zumal hier 
zwar regelmäßig Einzelfalllösungen möglich sind und die konkrete örtliche Situation 
abgebildet werden kann, aber aufgrund der großräumigen Bestandsüberplanung 
zahlreicher Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe die Erfolgsaussichten 
einer sachgerechten Lösung minimal erscheinen müssen. Hinzu kommt 
erschwerend, dass für die Bereiche des eingeschränkten Gewerbegebietes aller 
Voraussicht nach eine erforderliche Kontingentierung gutachtlich ermittelt werden 
würde, die sinngemäß den bislang vorgesehenen Einschränkungen entsprechen 
würde oder gar mit weiteren Einschränkungen verbunden wäre. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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 Nach diesseitiger Auffassung kann mit den nochmals angepassten und ergänzten 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auch unter Wahrung 
immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und Vorgaben den Belangen der 
ansässigen Gewerbetreibenden und der konkreten örtlichen Situation im 
bauleitplanerisch möglichen Umfang Rechnung getragen werden. Hierbei ist in 
besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um eine gewachsene 
Gemengelage handelt, die nunmehr städtebaulich geordnet werden soll und gerade 
in den Übergangsbereichen zwischen störintensiven und störanfälligen Nutzungen 
im Einzelfall Konflikte bestehen können. Durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird jedenfalls das Nebeneinander zum Teil konfligierender 
Nutzungen perspektivisch nach Maßgabe des Städtebaurechtes geordnet und 
insofern Planungs- und Rechtssicherheit nicht nur für die Stadt Weiterstadt, sondern 
auch für ansässige Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer geschaffen. Die 
Begründung zum Bebauungsplan wird um entsprechende Ausführungen ergänzt.  
 
Im Hinblick auf die zunächst angestrebte Festsetzung eines Sonstigen 
Sondergebietes kann angemerkt werden, dass es sich hierbei im Sinne einer 
Angebotsplanung um die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Möglichkeiten einer 
Folgenutzung in einem Teilbereich des Plangebietes handeln sollte, die den 
städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Weiterstadt entspricht, aber dabei noch 
nicht auf einer konkreten Planung basierte. Da für eine Umnutzung der beiden sog. 
X-Häuser jedoch ohnehin ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist, im 
Rahmen dessen auch Vorgaben zum Schallschutz getroffen werden können und ein 
Schallschutznachweis vorzulegen ist, wird diesbezüglich auf die nachgelagerte 
Ebene der Baugenehmigung bzw. der Bauantragstellung verwiesen. Bereits zum 
Entwurf des Bebauungsplanes wurde darüber hinaus ein Hinweis in die 
Planunterlagen aufgenommen, dass aufgrund von Verkehrslärmimmissionen für den 
Schallschutz bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Räume, die dem nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, geeignete und ausreichende 
Vorkehrungen nach DIN 4109, wie z.B. schalltechnisch günstige Anordnung 
ruhebedürftiger Räume oder Einbau von Fenstern und Türen mit erhöhter 
Luftschalldämmung, zu treffen sind. Zudem kann angemerkt werden, dass der 
Entwurf des Bebauungsplanes unter anderem dahingehend geändert wurde, dass 
von der Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes abgesehen wird und 
stattdessen der Bereich der beiden sog. X-Häuser nunmehr in das Mischgebiet 
einbezogen wird, da auch hierüber die angestrebte Nutzungsmischung in den 
Gebäuden bauplanungsrechtlich vorbereitet werden kann. 
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Zu 8 und 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Hierbei wird nicht verkannt, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Art 
der baulichen Nutzung nicht zur Folge haben, dass auch alle in den jeweiligen 
Baugebieten allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im Einzelfall 
zugelassen werden können. Mit dem Bebauungsplan soll auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung vielmehr perspektivisch ein Beitrag zur städtebaulichen 
Ordnung geleistet werden. Hinsichtlich der in Mischgebieten regelmäßig 
erforderlichen Durchmischung der beiden Hauptnutzungen Wohnen und nicht 
störendes Gewerbe wird jedenfalls mit der räumlichen Erweiterung des 
Mischgebietes (Teilbereich Nr. 3) die Möglichkeit geschaffen, dass hierbei in einen 
somit auch räumlich erweiterten Bezugsrahmen ein entsprechend ausgewogenes 
Mischungsverhältnis hergestellt werden kann.  
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 Anlage zum Schreiben des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
vom 20.02.2015 
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 PLEdoc GmbH (17.02.2.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird 
entsprochen. 
 
Die Planunterlagen werden redaktionell angepasst. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 
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 Anlage zum Schreiben der PLEdoc GmbH vom 17.02.2015 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (20.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Seitens der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-
Dieburg wurden im Zuge des bisherigen Beteiligungsverfahrens keine Anregungen 
oder Bedenken geäußert. 
 
 
Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Planunterlagen 
des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

1. 

2. 

3. 
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 Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Vorliegend werden über den Bestand hinausgehend keine Nutzungen 
bauplanungsrechtlich vorbereitet, die nicht bereits zulässig wären. Plangegeben 
kommt es insofern zu keiner wesentlichen Änderung der Abflussregelung, sodass 
diesbezüglich auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zunächst kein weiterer 
Handlungsbedarf besteht. 
 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da jedoch im Bebauungsplan bereits entsprechenden Hinweise auf die bekannten 
Altstandorte innerhalb des Plangebietes enthalten sind, wird der Hinweispflicht nach 
Auffassung der Stadt Weiterstadt in der gebotenen Form Rechnung getragen. Die im 
Bebauungsplan enthaltenen Hinweise werden jedoch entsprechend ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 
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 Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die vorgenannten Ausführungen zu (5). Die im Bebauungsplan 
bereits enthaltenen Hinweise werden entsprechend in der Begründung zum 
Bebauungsplan um die vorgebrachten Hinweise ergänzt. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus grundsätzlich kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal es sich vorliegend nicht um die Neuausweisung eines 
Baugebietes, sondern um die bestandsorientierte Überplanung bestehender 
Nutzungen handelt, die bereits bislang zugelassen werden konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Vorliegend kann auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch die 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung, wie angesprochen, perspektivisch ein 
Beitrag zur städtebaulichen Ordnung geleistet werden. Hierbei wird nicht verkannt, 
dass im Einzelfall Gemengelagen bestehen, deren immissionsschutzrechtliche 
Rahmenbedingungen im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes 
nicht abschließend geklärt und festgelegt werden. Eine Emissionskontingentierung 
basierend auf einer schalltechnischen Untersuchung des gesamten Plangebietes 
kommt letztlich nicht Betracht, zumal hier zwar regelmäßig Einzelfalllösungen 
möglich sind und die konkrete örtliche Situation abgebildet werden kann, aber 
aufgrund der großräumigen Bestandsüberplanung zahlreicher Grundstücks-
eigentümer und Gewerbebetriebe die Erfolgsaussichten einer sachgerechten Lösung 
minimal erscheinen müssen. Hinzu kommt erschwerend, dass für die Bereiche des 
eingeschränkten Gewerbegebietes aller Voraussicht nach eine erforderliche 
Kontingentierung gutachtlich ermittelt werden würde, die sinngemäß den bislang 
vorgesehenen Einschränkungen entsprechen würde oder gar mit weiteren 
Einschränkungen verbunden wäre. 

6. 

7. 
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Nach diesseitiger Auffassung kann mit den nochmals angepassten und ergänzten 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auch unter Wahrung 
immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und Vorgaben den Belangen der 
ansässigen Gewerbetreibenden und der konkreten örtlichen Situation im 
bauleitplanerisch möglichen Umfang Rechnung getragen werden. Hierbei ist in 
besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um eine gewachsene 
Gemengelage handelt, die nunmehr städtebaulich geordnet werden soll und gerade 
in den Übergangsbereichen zwischen störintensiven und störanfälligen Nutzungen 
im Einzelfall Konflikte bestehen können. Durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird jedenfalls das Nebeneinander zum Teil konfligierender 
Nutzungen perspektivisch nach Maßgabe des Städtebaurechtes geordnet und 
insofern Planungs- und Rechtssicherheit nicht nur für die Stadt Weiterstadt, sondern 
auch für ansässige Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer geschaffen. Der 
Bebauungsplan folgt somit hinsichtlich des Gewerbelärms und dem bisherigen 
ungeplanten Nebeneinander verschiedener Nutzungen dem bauleitplanerischen 
Verbesserungsgebot im Rahmen der formulierten Planziele, indem der Bereich des 
Plangebietes mit den Instrumenten des Städtebaurechtes geordnet wird und insofern 
auch immissionsschutzrechtliche Konflikte insbesondere durch Gewerbelärm 
planerisch reduziert werden können.  
Auch die durch Verkehrslärm resultierenden Immissionseinträge in das Plangebiet 
entstehen nicht erstmals im Zuge der vorliegenden Planung, sondern stellen eine 
seit langer Zeit vorhandene Vorbelastung dar. Da der Bebauungsplan im Ergebnis 
jedoch keine Nutzungen bauplanungsrechtlich vorbereitet, die nicht bereits 
zugelassen werden könnten, wird der bisherige Zulässigkeitsmaßstab und somit 
auch der Umfang der Verkehrslärmeinträge plangegeben nicht wesentlich geändert. 
Eine abschließende planerische Konfliktbewältigung oder gar eine Pflicht zur 
Lärmsanierung kann demnach nicht abgeleitet werden, zumal mit den Möglichkeiten 
des passiven Schallschutzes Verkehrslärmimmissionen im Einzelfall grundsätzlich 
sachgerecht bewältigt werden können, ohne dass es hierfür gleichfalls 
pauschalierende Festsetzungen im Bebauungsplan bedarf. Bereits zum Entwurf des 
Bebauungsplanes wurde daher der angesprochene Hinweis in die Planunterlagen 
aufgenommen, dass aufgrund von Verkehrslärmimmissionen für den Schallschutz 
bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Räume, die dem nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, geeignete und ausreichende 
Vorkehrungen nach DIN 4109, wie z.B. schalltechnisch günstige Anordnung 
ruhebedürftiger Räume oder Einbau von Fenstern und Türen mit erhöhter 
Luftschalldämmung, zu treffen sind.  
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 Hierbei handelt es sich bewusst um einen Hinweis und nicht um eine entsprechende 
Festsetzung etwa nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB auf Basis ermittelter 
Lärmpegelbereiche. Mithin bedarf es auf der nachgelagerten Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens bzw. der Bauantragstellung eines schalltechnischen 
Nachweises basierend auf konkreten Vorhaben und im Einzelfall konkret 
festzulegenden Maßnahmen. Diese Vorgehensweise wird vorliegend für zulässig 
erachtet, zumal es sich bei dem Plangebiet um eine bestehende Gemengelage 
handelt und gemäß den Planzielen und dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
insofern nicht für alle Einzelfälle abschließende Regelungen und Vorgaben getroffen 
werden können, sondern mit den getroffenen Festsetzungen insbesondere zur Art 
der baulichen Nutzung vielmehr perspektivisch städtebauliche Konflikte reduziert 
werden können und eine geordnete städtebauliche Entwicklung auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung abgesichert werden kann.  
 
Zu 8: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Bergaufsicht 
 
Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In die Planunterlagen wird ein entsprechender Hinweis auf die Überdeckung des 
Plangebietes mit Erlaubnisfeldern zur Aufsuchung von Erdwärme und Sole sowie 
Kohlenwasserstoffen aufgenommen. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Kampfmittelräumdienst 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die durch Kampfmittel belasteten Bereiche wurden im Bebauungsplan bereits als 
solche gekennzeichnet. Zudem wurden zum Entwurf des Bebauungsplanes 
entsprechende Hinweise in den Bebauungsplan und die Begründung aufgenommen. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiter 
Handlungsbedarf. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Anlage zum Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 20.02.2015 
 
Siehe Anhang 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (23.01.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die durch Kampfmittel belasteten Bereiche wurden im Bebauungsplan bereits als 
solche gekennzeichnet. Zudem wurden zum Entwurf des Bebauungsplanes 
entsprechende Hinweise in den Bebauungsplan und die Begründung aufgenommen. 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiter 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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 BMTI Baumaschinentechnik International GmbH & Co. KG (18.02.2015) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die textliche Festsetzung 
zum eingeschränkten Gewerbegebiet wird geändert und um eine 
Ausnahmeregelung ergänzt, die im Ergebnis auch die vorgebrachten 
Bedenken aufgreift, ohne dabei die angestrebte räumliche Trennung und 
Abstufung der Nutzungen grundsätzlich zu verlassen. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Mit der im Bebauungsplan vorgesehen Zuordnung der 
Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung von Gewerbegebiet, 
eingeschränktem Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem genannten 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden, da die der Planung 
zugrunde liegende städtebauliche Konzeption in Richtung der angrenzenden und 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten einen gestuften und gestaffelten Übergang der zulässigen 
Nutzungen von Gewerbegebiet über eingeschränktes Gewerbegebiet bis hin zu 
Mischgebiet vorsieht. Der Bebauungsplan beinhaltete bislang die Festsetzung, dass 
innerhalb des eingeschränkten Gewerbegebietes nur solche Betriebe und Anlagen 
zulässig sind, die nach ihren Auswirkungen und Störungen auch in Mischgebieten 
zugelassen werden könnten.  
 
Mit der Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes wird das 
städtebauliche Ziel verfolgt, auch im Hinblick auf immissionsschutzrechtliche 
Gesichtspunkte perspektivisch eine Abstufung der gewerblichen Nutzungen über die 
zur Ausweisung gelangenden Teilbaugebiete des Mischgebietes bis hin zu den 
angrenzenden Wohnnutzungen zu erreichen.  
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Mithin kann dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG Rechnung getragen 
werden und der Bebauungsplan schafft, etwa durch die Festsetzung eines 
Gewerbegebietes ohne jegliche Nutzungseinschränkungen, aufgrund der 
bestehenden Gemengelage und dem Aneinandergrenzen unterschiedlicher 
Nutzungsgefüge keinen immissionsschutzrechtlichen Konflikt, der plangegeben im 
Ergebnis ungelöst bleiben muss. Eine Emissionskontingentierung basierend auf 
einer schalltechnischen Untersuchung des gesamten Plangebietes kommt letztlich 
nicht Betracht, zumal hier zwar regelmäßig Einzelfalllösungen möglich sind und die 
konkrete örtliche Situation abgebildet werden kann, aber aufgrund der großräumigen 
Bestandsüberplanung zahlreicher Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe die 
Erfolgsaussichten einer sachgerechten Lösung minimal erscheinen müssen. Hinzu 
kommt erschwerend, dass für die Bereiche des eingeschränkten Gewerbegebietes 
aller Voraussicht nach eine erforderliche Kontingentierung gutachtlich ermittelt 
werden würde, die sinngemäß den bislang vorgesehenen Einschränkungen 
entsprechen würde oder gar mit weiteren Einschränkungen verbunden wäre.  
 
Die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) unterscheidet sich 
von der Ausweisung als Gewerbegebiet nach der vorgenommenen Anpassung 
zunächst nur dadurch, dass innerhalb des GEe „wesentlich störende 
Gewerbebetriebe“ unzulässig sind. Im Übrigen gilt grundsätzlich die in § 8 BauNVO 
aufgeführte Auflistung der in Gewerbegebieten allgemein und ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen.  
 
Im bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes war jedoch eine textliche Festsetzung 
zum sog. erweiterten Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO enthalten, um 
künftig bauplanungsrechtlich eventuell unzulässig werdenden Nutzungen in 
gewissem Umfang Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen, die über den reinen 
Bestandsschutz genehmigter Nutzungen und baulicher Anlagen hinausgehen. Diese 
textliche Festsetzung wird nunmehr zwar mangels eindeutiger Bestimmtheit 
gestrichen, aber zugleich eine Ausnahmeregelung in die textliche Festsetzung zum 
eingeschränkten Gewerbegebiet aufgenommen, die im Ergebnis auch die 
vorgebrachten Bedenken aufgreift, ohne dabei die angestrebte räumliche Trennung 
und Abstufung der Nutzungen zu grundsätzlich verlassen. Dies entspricht auch dem 
Inhalt der zwischenzeitlich erfolgten Abstimmungen mit den zuständigen 
Geschäftsbereichen der Strabag AG und der Stadt Weiterstadt. 
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Nach diesseitiger Auffassung kann mit den nunmehr angepassten und ergänzten 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auch unter Wahrung 
immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und Vorgaben den Belangen der 
ansässigen Gewerbetreibenden im bauleitplanerisch möglichen Umfang Rechnung 
getragen werden. Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich 
vorliegend um eine gewachsene Gemengelage handelt, die nunmehr städtebaulich 
geordnet werden soll und dies gerade in den Übergangsbereichen zwischen 
störintensiven und störanfälligen Nutzungen auch zu bauplanungsrechtlichen 
Einschränkungen für bestehende Nutzungen führen kann. Jedoch darf in diesem 
Zusammenhang nicht verkannt werden, dass die in diesem Bereich bestehenden 
Gewerbebetriebe auch ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits jetzt 
gegebenenfalls mit entsprechenden Einschränkungen zu rechnen haben, zumal die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung entsprechender Bauvorhaben zu 
berücksichtigen sind. Insofern ist davon auszugehen, dass ohnehin keine volle 
Ausschöpfung des in Gewerbegebieten an sich zulässigen Maßes an 
Lärmemissionen möglich ist. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird 
jedenfalls das Nebeneinander zum Teil konfligierender Nutzungen perspektivisch 
nach Maßgabe des Städtebaurechtes geordnet und insofern Planungs- und 
Rechtssicherheit auch für ansässige Gewerbetreibende geschaffen. Der 
Bebauungsplan folgt somit hinsichtlich des Gewerbelärms und dem bisherigen 
ungeplanten Nebeneinander verschiedener Nutzungen dem bauleitplanerischen 
Verbesserungsgebot im Rahmen der formulierten Planziele, indem der Bereich des 
Plangebietes mit den Instrumenten des Städtebaurechtes geordnet wird und insofern 
auch immissionsschutzrechtliche Konflikte insbesondere durch Gewerbelärm 
planerisch reduziert werden können. 
 
Aufgrund der Planänderungen wird der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegt und die 
Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. 
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Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Festsetzungen werden 
entsprechend geändert. 
 
Das Plangebiet wird in dem angesprochenen Bereich von einer Freihaltezone für 
eine mögliche Trassenführung des öffentlichen Personennahverkehrs durchquert, 
die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes perspektivisch nicht 
ausgeschlossen werden soll. Der Entwurf des Bebauungsplanes sah daher für 
diesen Bereich bislang gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB Flächen, die von der 
Bebauung freizuhalten sind sowie Grünflächen (Verkehrsbegleitgrün) vor.  
 
Die Nutzungsbeschränkung des in Rede stehenden Grundstücks, die durch diese 
Festsetzung einer Baufreihaltezone sowie von ergänzendem Verkehrsbegleitgrün 
entstehen würde, wird nunmehr durch den Verzicht auf beide Festsetzungen 
zugunsten der Darstellung von (eingeschränktem) Gewerbegebiet aufgehoben. 
Hingegen wird an dem Verlauf der festgesetzten Baugrenzen weiterhin festgehalten. 
Somit bleiben hier nur die Einschränkungen bestehen, die sich aus der Lage der 
Flächen innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen ergeben. Gemäß § 
23 Abs. 5 BauNVO können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
demnach Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO zugelassen werden. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können. Eine Überbauung dieser Grundstücksflächen auch 
mit größeren Hochbauten bzw. Hauptgebäuden soll aufgrund der bestehenden 
Vereinbarung zwischen der Stadt Weiterstadt und der Stadt Darmstadt zur 
möglichen Straßenbahntrasse weiterhin nicht ermöglicht werden. 
 
Aufgrund der Planänderungen wird der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegt und die 
Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hierbei zunächst das dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte 
Rad- und Fußwegekonzept für den Gesamtbereich des Plangebietes, welches keine 
eigenständige Rechtsverbindlichkeit entfaltet.  
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 An der bislang vorgesehenen und durch den Bebauungsplan ausschließlich 
bauplanungsrechtlich vorbereiteten, geringfügigen Verbreiterung der 
Straßenverkehrsflächen wird jedoch weiterhin festgehalten, da hiermit ausschließlich 
ein zukünftiges Vorkaufsrecht der Stadt Weiterstadt begründet werden soll. Die Stadt 
Weiterstadt strebt jedoch diesbezüglich einvernehmliche Lösungen mit den 
betroffenen Gewerbebetrieben bzw. Grundstückseigentümern an, die nicht einseitig 
zulasten ansässiger Unternehmen gehen. Dennoch entspricht es dem 
städtebaulichen Ziel der Stadt Weiterstadt auch im Bereich eines nicht primär für den 
Radverkehr geeigneten Gebietes hierfür geeignete Rahmenbedingungen planerisch 
anzustreben. Mit den im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen ist im Sinne 
einer Angebotsplanung mithin noch nicht die Umsetzung der Maßnahmen verbindlich 
vorgegeben. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die vorgenannten Ausführungen zu (2); von der Festsetzung wird 
entsprechend abgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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 Celesio AG (04.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 5 und 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
An der bislang vorgesehenen und durch den Bebauungsplan ausschließlich 
bauplanungsrechtlich vorbereiteten, geringfügigen Verbreiterung der 
Straßenverkehrsflächen wird jedoch weiterhin festgehalten, da hiermit, wie 
verschiedentlich dargelegt, ausschließlich ein zukünftiges Vorkaufsrecht der Stadt 
Weiterstadt begründet werden soll. Die Stadt Weiterstadt strebt jedoch diesbezüglich 
einvernehmliche Lösungen mit den betroffenen Gewerbebetrieben bzw. 
Grundstückseigentümern an, die nicht einseitig zulasten ansässiger Unternehmen 
gehen. Dennoch entspricht es auch dem städtebaulichen Ziel der Stadt Weiterstadt 
im Bereich eines nicht primär für den Radverkehr geeigneten Gebietes hierfür 
geeignete Rahmenbedingungen planerisch zumindest nicht auszuschließen. Mit den 
im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen ist im Sinne einer Angebotsplanung 
mithin noch nicht die Umsetzung der Maßnahmen verbindlich vorgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen zu (5) und (6). Die Stadt Weiterstadt strebt 
demnach ebenfalls einvernehmliche Lösungen mit den betroffenen 
Gewerbebetrieben bzw. Grundstückseigentümern an, die nicht einseitig zulasten 
ansässiger Unternehmen gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
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 Frau Sibille Budweg, Herr Alexander Körner und Herr Gerd Körner, vertreten durch 
die RAe Köhler & Klett, Maximilianstr. 35a, München (20.02.2015) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die erfolgte Bekanntmachung der Offenlegung des Bebauungsplan-Entwurfs als 
Beiblatt im Wochen Kurier entspricht jedoch den Anforderungen an die ortsübliche 
Bekanntmachung gemäß der durch die Hauptsatzung der Stadt Weiterstadt 
festgelegten Vorgehensweise, sodass die Auffassung im Ergebnis nicht geteilt wird. 
Zudem bestehen bei der erfolgten Bekanntmachung keine unterschiedlichen 
Fassungen, maßgeblich ist die Bekanntmachung im Wochen Kurier. Die 
Bekanntmachung im Internet diente der weitergehenden Information, während die 
durch das mit der Planerstellung beauftragte Planungsbüro bereitgestellte 
Beteiligungsplattform der vereinfachten Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB diente. Ferner wird nach 
diesseitiger Auffassung in Inhalt und Umfang auch im Hinblick auf die neuere 
Rechtsprechung ausreichender Form auf die für das vorliegende 
Bauleitplanverfahren relevanten Arten umweltbezogener Informationen hingewiesen. 

1. 

2. 
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 Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird wie 
folgt nicht entsprochen: 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Mit der im Bebauungsplan vorgesehen Zuordnung der 
Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung von Gewerbegebiet, 
eingeschränktem Gewerbegebiet und Mischgebiet kann dem genannten 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden, da die der Planung 
zugrunde liegende städtebauliche Konzeption in Richtung der angrenzenden und 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten einen gestuften und gestaffelten Übergang der zulässigen 
Nutzungen von Gewerbegebiet über eingeschränktes Gewerbegebiet bis hin zu 
Mischgebiet vorsieht. Mithin kann dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG 
Rechnung getragen werden und der Bebauungsplan schafft, etwa durch die 
Festsetzung eines Gewerbegebietes ohne jegliche Nutzungseinschränkungen, 
aufgrund der bestehenden Gemengelage und dem Aneinandergrenzen 
unterschiedlicher Nutzungsgefüge keinen immissionsschutzrechtlichen Konflikt, der 
plangegeben im Ergebnis ungelöst bleibt. 
Die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) unterscheidet sich 
von der Ausweisung als Gewerbegebiet nach der vorgenommenen Anpassung 
zunächst nur dadurch, dass innerhalb des GEe „wesentlich störende 
Gewerbebetriebe“ unzulässig sind. Im Übrigen gilt grundsätzlich die in § 8 BauNVO 
aufgeführte Auflistung der in Gewerbegebieten allgemein und ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen. Im bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes war jedoch eine 
textliche Festsetzung zum sog. erweiterten Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 
BauNVO enthalten, um künftig bauplanungsrechtlich eventuell unzulässig 
werdenden Nutzungen in gewissem Umfang Entwicklungsmöglichkeiten 
einzuräumen, die über den reinen Bestandsschutz genehmigter Nutzungen und 
baulicher Anlagen hinausgehen. Diese textliche Festsetzung wird nunmehr zwar 
mangels eindeutiger Bestimmtheit gestrichen, aber zugleich eine Ausnahmeregelung 
in die textliche Festsetzung zum eingeschränkten Gewerbegebiet aufgenommen, die 
im Ergebnis auch die vorgebrachten Bedenken aufgreift, ohne dabei die angestrebte 
räumliche Trennung und Abstufung der Nutzungen zu grundsätzlich verlassen. 

3. 
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Nach diesseitiger Auffassung kann mit den nunmehr angepassten und ergänzten 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung auch unter Wahrung 
immissionsschutzrechtlicher Rahmenbedingungen und Vorgaben den Belangen der 
ansässigen Gewerbetreibenden im bauleitplanerisch möglichen Umfang Rechnung 
getragen werden. Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich 
vorliegend um eine gewachsene Gemengelage handelt, die nunmehr städtebaulich 
geordnet werden soll und dies gerade in den Übergangsbereichen zwischen 
störintensiven und störanfälligen Nutzungen auch zu bauplanungsrechtlichen 
Einschränkungen für bestehende Nutzungen führen kann. Jedoch darf in diesem 
Zusammenhang nicht verkannt werden, dass die in diesem Bereich bestehenden 
Gewerbebetriebe auch ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits jetzt 
gegebenenfalls mit entsprechenden Einschränkungen zu rechnen haben, zumal die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung entsprechender Bauvorhaben zu 
berücksichtigen sind. Insofern ist davon auszugehen, dass ohnehin keine volle 
Ausschöpfung des in Gewerbegebieten an sich zulässigen Maßes an 
Lärmemissionen möglich ist. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird 
jedenfalls das Nebeneinander zum Teil konfligierender Nutzungen perspektivisch 
nach Maßgabe des Städtebaurechtes geordnet und insofern Planungs- und 
Rechtssicherheit auch für ansässige Gewerbetreibende geschaffen. Der 
Bebauungsplan folgt somit hinsichtlich des Gewerbelärms und dem bisherigen 
ungeplanten Nebeneinander verschiedener Nutzungen dem bauleitplanerischen 
Verbesserungsgebot im Rahmen der formulierten Planziele, indem der Bereich des 
Plangebietes mit den Instrumenten des Städtebaurechtes geordnet wird und insofern 
auch immissionsschutzrechtliche Konflikte insbesondere durch Gewerbelärm 
planerisch reduziert werden können. 
 
Aufgrund der Planänderungen wird der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut öffentlich ausgelegt und die 
Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen kann 
jedoch nicht entsprochen werden. 
 
Gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO können in festgesetzten Gewerbegebieten 
ausschließlich Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, ausnahmsweise 
zugelassen werden. Der Anregung kann folglich nicht entsprochen werden. Zudem 
sei der Hinweis erlaubt, dass durch eine solche Öffnung bzw. Ausweitung von 
Wohnnutzungen die an anderer Stelle befürchteten Einschränkungen ansässiger 
Gewerbebetriebe dann mit hinreichender Sicherheit eintreten werden und 
immissionsschutzrechtliche Konflikte erwartet werden können.  
 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht entsprochen. 
 
Dem Planziel des Bebauungsplanes folgend, werden weiterhin entsprechende 
Festsetzungen zur Steuerung von Einzelhandelsbetrieben im Plangebiet getroffen. 
Hierbei ist auch die Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB beachtlich, die 
vorliegend auch für die einzelhandelsbezogenen Ziele der Raumordnung gilt, die 
nach wie vor die gültige und von der Stadt Weiterstadt in der Bauleitplanung zu 
beachtende Rechtslage darstellen.  
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der in Aufstellung befindliche Verkehrsentwicklungsplan wird zwar inhaltlich im 
vorliegenden Bebauungsplan aufgegriffen, stellt aber keine ausschließliche 
Grundlage der Planung dar, zumal der Bebauungsplan bereits für sich genommen 
dazu geeignet ist, die städtebauliche Entwicklung zu steuern und zu ordnen.  
 

4. 

5. 

6. 
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 Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht entsprochen. 
 
Die durch Verkehrslärm resultierenden Immissionseinträge in das Plangebiet 
entstehen nicht erstmals im Zuge der vorliegenden Planung, sondern stellen eine 
seit langer Zeit vorhandene Vorbelastung dar. Da der Bebauungsplan im Ergebnis 
jedoch keine Nutzungen bauplanungsrechtlich vorbereitet, die nicht bereits 
zugelassen werden könnten, wird der bisherige Zulässigkeitsmaßstab und somit 
auch der Umfang der Verkehrslärmeinträge plangegeben nicht wesentlich geändert. 
Eine abschließende planerische Konfliktbewältigung oder gar eine Pflicht zur 
Lärmsanierung kann demnach nicht abgeleitet werden, zumal mit den Möglichkeiten 
des passiven Schallschutzes Verkehrslärmimmissionen im Einzelfall grundsätzlich 
sachgerecht bewältigt werden können, ohne dass es hierfür gleichfalls 
pauschalierende Festsetzungen im Bebauungsplan bedarf. Bereits zum Entwurf des 
Bebauungsplanes wurde daher ein entsprechender Hinweis in die Planunterlagen 
aufgenommen, dass aufgrund von Verkehrslärmimmissionen für den Schallschutz 
bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Räume, die dem nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, geeignete und ausreichende 
Vorkehrungen nach DIN 4109, wie z.B. schalltechnisch günstige Anordnung 
ruhebedürftiger Räume oder Einbau von Fenstern und Türen mit erhöhter 
Luftschalldämmung, zu treffen sind. Mithin bedarf es auf der nachgelagerten Ebene 
des Baugenehmigungsverfahrens bzw. der Bauantragstellung eines 
schalltechnischen Nachweises basierend auf konkreten Vorhaben und im Einzelfall 
konkret festzulegenden Maßnahmen, zumal es sich bei dem Plangebiet um eine 
bestehende Gemengelage handelt und gemäß den Planzielen und dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes insofern nicht für alle Einzelfälle 
abschließende Regelungen und Vorgaben getroffen werden können, sondern mit 
den getroffenen Festsetzungen insbesondere zur Art der baulichen Nutzung vielmehr 
perspektivisch städtebauliche Konflikte reduziert werden können und eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abgesichert 
werden kann. Die Planungen zum Ausbau der Bundesautobahn sind im Übrigen 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes; die entsprechende 
Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange erfolgt im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens. 
 
 
 

7. 

8. 

9. 
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 Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht entsprochen. 
 
Die Planung der Neubaustrecke einschließlich der Trassenführung ist nicht 
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes; die entsprechende 
Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange erfolgt im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens. 
 
 
Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht entsprochen. 
 
Um dem Grundstückseigentümer in den übrigen Bereichen eine 
zweckentsprechende Nutzung seines Gewerbegrundstückes zu ermöglichen, wird 
weiterhin von der Festsetzungen einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB abgesehen und an der bislang gewählten Ausweisung eines 
Gewerbegebietes grundsätzlich festgehalten. Zudem stehen auch die im 
Umweltbericht dargelegten Ergebnisse der Umweltprüfung aus naturschutzfachlicher 
Sicht der gewählten Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung nicht entgegen. 
Hinreichende naturschutzfachliche Gründe für die angeregte Festsetzung bestehen 
insofern nicht. 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die vorgenannten Ausführungen. Aufgrund der Planänderungen 
wird der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
erneut öffentlich ausgelegt und die Stellungnahmen hierzu erneut eingeholt. Darüber 
hinaus wird auf das Abwägungsgebot hingewiesen, nach dem bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen sind.  
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Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
An der bislang vorgesehenen und durch den Bebauungsplan ausschließlich 
bauplanungsrechtlich vorbereiteten, geringfügigen Verbreiterung der 
Straßenverkehrsflächen wird jedoch weiterhin festgehalten, da hiermit, wie 
verschiedentlich dargelegt, ausschließlich ein zukünftiges Vorkaufsrecht der Stadt 
Weiterstadt begründet werden soll. Die Stadt Weiterstadt strebt jedoch diesbezüglich 
einvernehmliche Lösungen mit den betroffenen Gewerbebetrieben bzw. 
Grundstückseigentümern an, die nicht einseitig zulasten ansässiger Unternehmen 
gehen. Dennoch entspricht es auch dem städtebaulichen Ziel der Stadt Weiterstadt 
im Bereich eines nicht primär für den Radverkehr geeigneten Gebietes hierfür 
geeignete Rahmenbedingungen planerisch zumindest nicht auszuschließen. Mit den 
im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen ist im Sinne einer Angebotsplanung 
mithin noch nicht die Umsetzung der Maßnahmen verbindlich vorgegeben. 
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